
 
Ordnung zur Änderung des Statuts für Pastoralreferentinnen und Pasto-

ralreferenten im Bistum Trier 
 
Das Statut für Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten im Bistum Trier vom 15. 
Mai 2000 (KA 2000 Nr. 129), zuletzt geändert am 23. September 2021 (KA 2021 Nr. 
186), wird wie folgt geändert: 
 
 

I. Änderung des Statuts 
 

1. In Ziffer 2.1 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst: 
„Pastorale Einsatzfelder sind Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften, Pastorale 
Räume, Dekanate und kategoriale Bereiche.”  
 

2. In Ziffer 2.1 Satz 4 werden nach dem Wort „Schwerpunkt“ die Wörter „im Pastoralen 
Raum oder“ eingefügt, nach dem Wort „Pfarrei“ werden die Wörter „oder Pfarrei-
engemeinschaft“ eingefügt.  
 

3. In Ziffer 2.2.9 werden in der Klammer nach dem Wort „im“ die Wörter „Pastoralen 
Raum oder“ eingefügt.  

 
 

II. Inkrafttreten 
 
Die Vorschriften in Abschnitt I treten zum 1. Januar 2022 in Kraft.  
 
 
 
Trier, den 15. Dezember 2021 
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